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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Die Aufnahme von Bericht und Modellentwurf war gedämpft. Unter den ersten
Erklärungen der Regierungsparteien lautete diejenige der CVP am positivsten. Die FDP
begrüsste den Antrag, empfahl aber ein behutsames Vorgehen, das es dem Parlament
erlauben würde, auch Wegmarken für die konkrete Ausgestaltung des
Verfassungsentwurfs zu setzen. Die SP bestritt der Revision ihre Aktualität, und die SVP
erklärte sie für überflüssig. Die Präsidenten der vier Fraktionen sprachen sich alle für
eine Fortsetzung des Unternehmens aus, allerdings mit unterschiedlichen
Zielvorstellungen. Sozialdemokratische Sprecher befürworteten eine weitergehende
Reform, als sie die Modellstudie anbietet. Entschiedener äusserten sich Vertreter des
Landesrings für eine Totalrevision, wobei sie den im Vorjahr veröffentlichten Entwurf
der Juristen A. Kölz und J. P. Müller in den Vordergrund rückten. Die Kommentare der
Presse waren dagegen überwiegend skeptisch gestimmt. 1

BERICHT
DATUM: 07.12.1985
PETER GILG

Die Rückfrage des Bundesrates an das Parlament, ob die Arbeiten an einer
Totalrevision der Bundesverfassung fortgesetzt werden sollten, führte nicht zum
Abbruch des umstrittenen Unternehmens. Eine Diskussion am Parteitag der FDP im
April, die eine überwiegend negative Haltung zum Ausdruck brachte, wirkte zwar vorerst
eher entmutigend. Die vorberatende Kommission des Ständerates erwog die
Möglichkeit einer rein formalen Revision und liess sich vom EJPD einen
entsprechenden Zusatzbericht vorlegen, verwarf dann aber diesen Ausweg. Sie
beantragte dem Rat, den Revisionsauftrag zu erteilen, ihn aber zugleich zu präzisieren:
Der von der Regierung auszuarbeitende Entwurf sollte «das geltende geschriebene und
ungeschriebene Verfassungsrecht nachführen, es verständlich darstellen, systematisch
ordnen sowie Dichte und Sprache vereinheitlichen». Konkrete Weisungen, wie sie von
den Staatsrechtslehrern Jagmetti (fdp, ZH) und Aubert (lp, NE) gewünscht wurden,
lehnte die Kommission jedoch ab, um dem Bundesrat die Freiheit, mindestens in Form
von Varianten Neuerungen vorzuschlagen, nicht zu nehmen. Noch im Dezember gab die
Ständekammer diesem Vorschlag mit 28:6 Stimmen ihren Segen – gewissermassen als
Geschenk zum 50. Geburtstag der Vorsteherin des EJPD, die sich nachdrücklich für den
Auftrag eingesetzt hatte. Zu diesem bescheidenen Neuanfang trugen befürwortende
Stellungnahmen bürgerlicher Staatsrechtler und Politiker bei, die nicht als
Systemveränderer verdächtigt werden konnten, ausserdem das sich verbreitende
Gefühl, nach zwanzigjähriger Vorarbeit nicht einfach kapitulieren zu können. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1986
PETER GILG

Im Kanton Luzern hat der Grosse Rat zwar noch keinen Entscheid in Sachen
Totalrevision der Staatsverfassung gefällt, aber das Begehren ist weitgehend
unbestritten. Die Liberale Partei des Kantons Luzern (FDP) erörterte in verschiedenen
Verfassungsseminarien Ideen zu einer Totalrevision und kündigte die Ausarbeitung
eines Verfassungsvorentwurfs an. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die FDP sprach sich für eine gestaffelte Erhöhung der Unterschriften für
Volksinitiativen aus, je nachdem ob es sich um die Totalrevision der Verfassung,
ausformulierte Initiativen oder allgemeine Anregungen handelt. Das vorgesehene
Finanz- und das von der SP vorgeschlagene konstruktive Referendum lehnte sie ab.
Grundsätzlich sprach sie sich dafür aus, die weniger bestrittenen Teile der
Verfassungsrevision von der Gesamtvorlage abzukoppeln und prioritär zu behandeln. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1996
DIRK STROHMANN
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Die SVP, die FDP und die FP bekämpften im Nationalrat diese Vorschläge mit dem
Argument, dass sich damit das Parlament aus der Verantwortung schleiche. Zudem
werde damit für den Bürger der Entscheid nicht erleichtert. Da er bei gleichzeitiger
Abstimmung über die Varianten und die Gesamtvorlage nicht wisse, wie letztere dann
definitiv aussieht, könne er diese gar nicht beurteilen. Auch Bundesrat Koller äusserte
sich eher skeptisch zu Variantenabstimmungen. Seiner Meinung nach sollen sich solche
auf jeden Fall auf politisch wenig umstrittene Fragen im Bereich der
Verfassungsnachführung beschränken. Bei wichtigen inhaltlichen Entscheiden im
Bereich der materiellen Verfassungsreform (z.B. der Erhöhung der
Unterschriftenzahlen) bestünde laut Koller die Gefahr, dass eine Mehrheit das ganze
Paket ablehnen würde, um auf jeden Fall nicht zu riskieren, dass eine missliebige
Neuerung in Kraft tritt. Der Nationalrat beschloss mit 95 zu 45 Stimmen, auf die
Vorlage einzutreten. Bei der Detailberatung dieser neuen Regelung im
Geschäftsverkehrsgesetz konnte sich der von der Ratslinken bekämpfte
Kommissionsantrag durchsetzen, dass bei Variantenfragen zu Themen, die in der
bestehenden Verfassung bereits geregelt sind, immer dieser alte Verfassungstext einer
neuen Regelung gegenüberzustellen sei. Nicht zulässig soll es in diesen Fällen sein, zwei
unterschiedlich weit gehende Neuerungen einander gegenüber zu stellen. Die
Befürworter dieser Lösung begründeten ihren Entscheid damit, dass sonst die
Befürworter des Status quo ihre Meinung nur durch eine Ablehnung der ganzen Vorlage
ausdrücken könnten. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Das Postulat der FDP, mit dem Grundlagen für ein klareres Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht geschaffen werden sollen, wurde im Nationalrat in der
Frühjahrssession stillschweigend angenommen. Es verlangt eine Prüfung der Idee eines
obligatorischen Referendums für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem
Charakter und der Idee einer Hierarchie völkerrechtlicher Normen nach
demokratischer Legitimation: Verträge (und Verfassungsartikel) mit obligatorischem
Referendum würden gegenüber Verträgen (bzw. Gesetzen) mit fakultativen bzw. keinem
Referendum höher gewichtet. Mit dem obligatorischen Referendum würde also ein
Parallelismus geschaffen und Konfliktfälle zwischen Normen des Landesrechts und des
Völkerrechts könnten entsprechend der Normstufe besser gelöst werden. Der
Bundesrat war bereit, den Auftrag anzunehmen, und verwies in seiner Antwort auf seine
Botschaft zur Volksinitiative „Staatsverträge vors Volk“, wo er einen vom Parlament
allerdings abgelehnten Gegenvorschlag unterbreitet hatte, der das obligatorische
Referendum für verfassungsändernde völkerrechtliche Verträge vorgesehen hätte. 6

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
MARC BÜHLMANN

1) NZZ, 27.11.85; SGT, 27.11.85; TA, 27.11. und 7.12.85; Presse vom 27.11.85; BaZ, 27.11.85; JdG, 28.11.85; Bund, 29.11.85; Vat.,
7.12.85.
2) AB SR, 1986, S.783 ff.; SMUV-Zeitung, 9.1.86; Presse vom 19.4., 21.4., 22.4., 14.5. und 4.11.86; NZZ, 12.5., 23.5. und 22.8.86;
SZ, 13.6., 17.7. und 17.12.86; AT, 17.12.86.
3) LNN, 15.10.91. 
4) NZZ, 30.1. und 16.3.96.
5) BBl, 1998, I, S. 364 ff.
6) AB NR, 2014, S. 540; Po. 13.3805
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